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I

(VeröffentlichungsbedürftigeRechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3527/86 DES RATES
vom 17. November 1986

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2036/82 zur Festsetzung der Grund
regeln für die besonderen Maßnahmen für Erbsen , Puffbohnen , Ackerbohnen

und Süßlupinen

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1431 /82 des Rates
vom 18 . Mai 1982 über besondere Maßnahmen für
Erbsen, Puffbohnen, Ackerbohnen und Süßlupinen ('),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
3127/86 (2), insbesondere auf Artikel 3 Absatz 5,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Artikel 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2036/
82 (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1832/85 (4), beziehen sich auf den durchschnittlichen
Weltmarktpreis. Da das Wort „durchschnittlich" dieses
Ausdrucks in der Verordnung (EWG) Nr. 1431 /82

gestrichen worden ist, um Auslegungsschwierigkeiten zu
vermeiden, sollte auch der Wortlaut der Verordnung
(EWG) Nr. 2036/82 angepaßt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In der Verordnung (EWG) Nr. 2036/82 werden in Artikel
1 Absatz 1 , Absatz 3 und Absatz 4 erster Unterabsatz
sowie in Artikel 2 Absatz 5 erster Unterabsatz jeweils vor
„Weltmarktpreis* die Worte „durchschnittlichen" bzw.
„durchschnittliche" gestrichen ; in Artikel 1 Absatz 2
zweiter Unterabsatz wird das Wort „Durchschnittspreis"
durch das Wort „Preis" und im dritten Unterabsatz das
Wort „Durchschnittspreises" durch das Wort „Preises"
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. November 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. JOPLING

(') ABl . Nr. L 162 vom 12. 6 . 1982, S. 28 .
R ABl . Nr. L 292 vom 16. 10 . 1986, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 219 vom 28 . 7 . 1982, S. 1 .
O ABl . Nr. L 173 vom 3 . 7 . 1985, S. 3 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3528/86 DES RATES
vom 17. November 1986

über den Schutz des Waldes in der Gemeinschaft gegen Luftverschmutzung

und Wiederherstellung der geschädigten Wälder auszuar
beiten . Hierfür muß die Gemeinschaft die Durchführung
von Feldversuchen, Pilotprojekten und Demonstrations
vorhaben fördern .

Die Kommission hat für die Koordinierung und Verfol
gung der Gemeinschaftsaktion zu sorgen . Hierfür muß sie
in der Lage sein , Forschungsinstitute und wissenschaft
liche Berater heranzuziehen .

Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern , ist ein Verfahren zur
Einführung einer engen Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen .

Vor Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren müssen die
getroffenen Bestimmungen insbesondere unter Berück
sichtigung der gewonnenen Erfahrungen und der
Entwicklung der beobachteten Schäden überprüft werden .

Die Gemeinschaft muß sich an der Finanzierung der
gemeinschaftlichen Aktion zum Schutz der Wälder gegen
Luftverschmutzung beteiligen .

Vor allem weil es , sich bei einigen der vorgesehenen
Maßnahmen um etwas Neues handelt, ist es zweckmäßig,
daß nach Ablauf von zwei Jahren die finanziellen
Aspekte dieser Verordnung geprüft werden , um etwa
erforderliche Haushaltsanpassungen zu ermöglichen .

Im Vertrag sind nicht alle für diese Zwecke erforderlichen
spezifischen Befugnisse vorgesehen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 43
und 235,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Wald hat für die Erhaltung des grundlegenden
Gleichgewichts, insbesondere betreffend den Boden, den
Wasserhaushalt, das Klima und die Tier- und Pflanzen
welt, wesentliche Bedeutung. Folglich trägt er zur
Entwicklung der Landwirtschaft bei , deren Erzeugungsbe
dingungen, ja sogar in bestimmten Fällen deren Bestand
von dem Vorhandensein und dem guten Zustand der
Wälder der Umgebung weitgehend abhängen .

Die Luftverschmutzung trägt mit ihren direkten und indi
rekten schädlichen Auswirkungen auf die Pflanzenwelt
und den Boden zum Welken, wenn nicht sogar zum
Absterben des Waldes bei, und die verursachten Wald
schäden weiten sich in der Gemeinschaft in besorgnis
erregender Weise aus .

Der Schutz des Waldes gegen diese Schäden ist in der
Gemeinschaft somit von besonderer Bedeutung und
Dringlichkeit, und die Gemeinschaft muß zur Verbesse
rung dieses Schutzes beitragen .

Erstes Ziel der Aktion der Gemeinschaft in dem Bereich
muß es sein, anhand eines geeigneten Beobachtungs
netzes in regelmäßigen Zeitabständen eine einheitliche
Erhebung der Waldschäden durchzuführen .

Insbesondere anhand der so erfaßten Angaben sind regel
mäßig Berichte über den Gesundheitszustand der Wälder
unter Berücksichtigung der Luftverschmutzung wissen
schaftlich zu erstellen , danyt das Ausmaß der Schäden
bestimmt und die Entwicklung in den verschiedenen
Regionen der Gemeinschaft verfolgt werden kann .

Die Methoden zur Beobachtung und Messung der Wald
schäden sowie die Kenntnisse über die Luftverschmut
zung im Wald und über deren Auswirkungen auf den
Wald sind zu verbessern . Es sind Methoden zur Erhaltung

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Um den Schutz der Wälder der Gemeinschaft zu verbes
sern und damit auch zum Schutz des landwirtschaftlichen
Produktionspotentials beizutragen, wird eine gemein
schaftliche Aktion zum Schutz des Waldes gegen Luftver
schmutzung — im folgenden „Aktion" genannt — durch
geführt .

Artikel 2

( 1 ) Ziel der Aktion ist die Unterstützung der Mitglied
staaten bei

— einer in regelmäßigen Zeitabständen durchzufüh
renden Erhebung der insbesondere durch die Luftver
schmutzung verursachten Waldschäden auf gemein
samer methodischer Grundlage ;

— der koordinierten und harmonischen Einrichtung
oder Ergänzung eines Netzes von Probeflächen für die
Durchführung dieser Erhebung.

(') ABl . Nr. C 187 vom 13 . 7 . 1983 , S. 9 .
(2) ABl . Nr . C 172 vom 2. 7 . 1984, S. 87 .
P) ABl . Nr. C 358 vom 31 . 12 . 1983 , S. 50 .
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Mitgliedstaat ist im Ausschuß durch höchstens zwei
Beamte vertreten .

Den Vorsitz im Ausschuß führt ein Vertreter der
Kommission .

Artikel 7

( 1 ) Wird auf das Verfahren dieses Artikels Bezug
genommen, so befaßt der Vorsitzende des Ausschusses
diesen von sich aus oder auf Antrag des Vertreters eines
Mitgliedstaats.
(2) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem
Ausschuß einen Entwurf der zu treffenden Maßnahmen .
Der Ausschuß nimmt zu diesem Entwurf innerhalb einer
Frist, die der Vorsitzende entsprechend der Dringlichkeit
der Frage festsetzen kann, Stellung. Die Stellungnahme
kommt mit einer Mehrheit von vierundfünfzig Stimmen
zustande, wobei die Stimmen der Mitgliedstaaten nach
Artikel 148 Absatz 2 des Vertrages gewogen werden . Der
Vorsitzende nimmt an der Abstimmung nicht teil .
(3) a) Die Kommission trifft die in Aussicht genom

menen Maßnahmen, wenn sie der Stellungnahme
des Ausschusses entsprechen .

b) Entsprechen die in Aussicht genommenen
Maßnahmen nicht der Stellungnahme des
Ausschusses oder ist keine Stellungnahme
ergangen, so schlägt die Kommission dem Rat
unverzüglich die zu treffenden Maßnahmen vor.
Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit.
Hat der Rat nach Ablauf einer Frist von drei
Monaten , nachdem ihm der Vorschlag übermittelt
worden ist, keine Maßnahmen beschlossen, so
erläßt die Kommission die vorgeschlagenen
Maßnahmen und bringt sie sofort zur Anwendung.

Artikel 8

Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so wird der
Ausschuß als Beratender Ausschuß tätig.

Artikel 9

( 1 ) Der Ausschuß wird nach Artikel 8 gehört
— zu den in Artikel 3 vorgesehenen regelmäßigen
Berichten ;

— zu den in Artikel 4 genannten Versuchen und
Vorhaben vor jedem Beschluß der Kommission über
ihre Finanzierung ;

— zu der in Artikel 5 genannten Koordinierung und
Auswertung der Aktion .

(2) Der Ausschuß kann nach Artikel 8 jede andere
Frage im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung
prüfen , die ihm der Vorsitzende von sich aus oder auf
Antrag des Vertreters eines Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 10

Die Sitzungen des Ausschusses werden vom Vorsitzenden
einberufen .

Die Sekretariatsgeschäfte des Ausschusses werden von der
Kommission wahrgenommen.
Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsordnung.

(2) Die Mitgliedstaaten leiten die mit Hilfe des Probe
flächennetzes eingeholten Daten an die Kommission
weiter.

(3) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel , insbesondere diejenigen betreffend das Einholen ,
die Art und die Vergleichbarkeit der bei der Erhebung zu
erfassenden Angaben, werden nach dem Verfahren des
Artikels 7 erlassen .

Artikel 3

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat erstellt nach einer einheitlichen
wissenschaftlichen Methode, insbesondere auf der Grund
lage der bei der Erhebung nach Artikel 2 erfaßten
Angaben, regelmäßig einen Bericht über den Gesund
heitszustand der Wälder unter Berücksichtigung der Luft
verschmutzung und übermittelt ihn der Kommission .
(2) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem
Artikel werden nach dem Verfahren des Artikels 7
erlassen .

Artikel 4

( 1 ) Mit der Aktion soll die Durchführung folgender
Maßnahmen gefördert werden :
— Feldversuche, die es ermöglichen sollen , die Kennt

nisse über die Luftverschmutzung im Wald und über
deren Auswirkungen auf den Wald zu verbessern und
Methoden zur Erhaltung und Wiederherstellung der
geschädigten Wälder auszuarbeiten ;

— Pilotprojekte und Demonstrationsmaßnahmen, die zur
Verbesserung der Methoden zur Beobachtung und
Messung der Waldschäden beitragen .

(2) Die Mitgliedstaaten unterbreiten der Kommission
alljährlich vor dem 1 . November für das nächste Jahr die
aufgrund dieser Verordnung durchzuführenden Versuche
und Vorhaben, und zwar erstmals binnen drei Monaten
nach Inkrafttreten dieser Verordnung.

(3) Die Mitgliedstaaten geben der Kommission
folgendes an :
a) die betroffenen geographischen Räume,
b) Beschreibung der bestehenden Lage und der vorgese
henen Ziele,

c) Vorausschätzung der Kosten , gegebenenfalls mit
Angabe des Zeitplans der vorgesehenen Ausgaben .

(4) Die Einzelheiten des Verfahrens und die Kriterien
für die Durchführung dieses Artikels werden nach dem
Verfahren des Artikels 7 festgelegt.

Artikel 5

Die Kommission sorgt für die Koordinierung der Aktion
und verfolgt ihre Abwicklung. Sie kann insbesondere
Forschungsinstitute und wissenschaftliche Berater heran
ziehen .

Artikel 6

( 1 ) Ex wird ein Ausschuß für den Waldschutz — im
folgenden „Ausschuß" genannt — eingesetzt.
(2) Der Ausschuß setzt sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten und der Kommission zusammen. Jeder
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Artikel 11

( 1 ) Die gemeinschaftliche Aktion ist für die Dauer von
fünf Jahren ab 1 . Januar 1987 vorgesehen .

(2) Die Gemeinschaft beteiligt sich an der Aktion in
den Grenzen der hierfür im Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften vorgesehenen Mittel und nach Maßgabe
dieser Verordnung. Die veranschlagten Kosten der Aktion
zu Lasten der Gemeinschaft belaufen sich für die geplante
Dauer auf 10 Millionen ECU.

(3) Der Rat überprüft vor dem 1 . Juli 1989 anhand der
in Artikel 15 genannten Berichte von 1987 und 1988 auf
Vorschlag der Kommission die finanziellen Aspekte
dieser Verordnung.

(4) Vor Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums
wird diese Verordnung auf Vorschlag der Kommission
vom Rat überprüft.

Artikel 12

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den
Maßnahmen der Aktion wird wie folgt festgesetzt :
1 . regelmäßige Erhebung und Probeflächen (Artikel 2) :
bis zu 30 v. H. der von der Kommission genehmigten
Ausgaben .

senen Maßnahmen befugt sind, sowie die Ämter und
Stellen , an die die Dienststellen der Kommission die
Beträge erstatten, die der finanziellen Beteiligung der
Gemeinschaft entsprechen .

Artikel 14

Die Mitgliedstaaten treffen nach Maßgabe der einschlä
gigen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften die
erforderlichen Maßnahmen, um
— sicherzustellen , daß die von der Gemeinschaft finan
zierten Maßnahmen auch durchgeführt werden und
daß sie ordnungsgemäß abgewickelt werden ;

— Unregelmäßigkeiten vorzubeugen ;
— Beträge wieder einzutreiben , die aufgrund von Unre
gelmäßigkeiten oder Versäumnissen verlorengegangen
sind.

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle erforder
lichen Informationen zur Verfügung und treffen alle
Maßnahmen zur Erleichterung der Kontrollen, die die
Kommission gegebenenfalls im Rahmen der Verwaltung
der gemeinschaftlichen Finanzierung für notwendig hält
und zu denen auch Kontrollen an Ort und Stelle gehören .
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die zu diesem Zweck erlassenen Maßnahmen.

Artikel 15

Für den von dieser Verordnung erfaßten Bereich legt die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat
jährlich einen Tätigkeitsbericht vor.

Artikel 16

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

2. Feldversuche, Pilotprojekte und Demonstrationsvor
haben (Artikel 4) :
bis zu 30 v. H. der von der Kommission genehmigten
Ausgaben .

Artikel 13

Die Mitgliedstaaten benennen die Ämter und Stellen, die
zur Durchführung der aufgrund dieser Verordnung erlas

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. November 1986.

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. JOPLING
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3529/86 DES RATES
vom 17 . November 1986

über den Schutz des Waldes in der Gemeinschaft gegen Brände

Vor Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren müssen die
getroffenen Bestimmungen insbesondere unter Berück
sichtigung der gewonnenen Erfahrungen un der erzielten
Ergebnisse übrprüft werden .

Die Gemeinschaft muß sich an der Finanzierung der
gemeinschaftlichen Aktion zum Schutz der Wälder gegen
Brände beteiligen .

Vor allem weil es sich bei einigen der vorgesehenen
Maßnahmen um etwas Neues handelt, ist es zweckmäßig,
daß nach Ablauf von zwei Jahren die finanziellen
Aspekte dieser Verordnung geprüft werden , um etwa
erforderliche Haushaltsanpassungen zu ermöglichen .

Im Vertrag sind nicht alle für diese Zwecke erforderlichen
spezifischen Befugnisse vorgesehen —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 43
und 235,

auf Vorschlag der Kommission ('),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Der Wald hat für die Erhaltung des grundlegenden
Gleichgewichts, insbesondere betreffend den Boden, den
Wasserhaushalt, das Klima und die Tier- und Pflanzen
welt, wesentliche Bedeutung. Folglich trägt er zum Schutz
und zur Entwicklung der Landwirtschaft bei , deren Erzeu
gungsbedingungen, ja sogar in bestimmten Fällen deren
Bestand von dem Vorhandensein und dem guten Zustand
der Wälder der Umgebung weitgehend abhängen .

Die Wälder der Gemeinschaft werden durch Waldbrände
stark geschädigt ; diese weisen eine besorgniserregende
Zunahme auf.

Der Schutz des Waldes gegen Brände ist somit in der
Gemeinschaft von besonderer Bedeutung und Dringlich
keit, und die Gemeinschaft muß zur Verbesserung dieses
Schutzes beitragen .

Die Mitgliedstaaten müssen ermutigt werden , ihre Verhü
tungsmaßnahmen gegen Waldbrände zu verstärken , um
die Zahl und das Ausmaß von Feuerausbrüchen zu verrin
gern .

Durch Förderung der Entwicklung und Vervollkomm
nung von zur Verhütung erforderlichen Techniken,
Ausrüstungen und Erzeugnissen können die Mitglied
staaten die Zahl und das Ausmaß von Waldbränden
verringern .

Die Durchführung der Maßnahmen zur Verhütung von
Waldbränden ist wirksamer, wenn sie von ergänzenden
Maßnahmen zur Förderung der Harmonisierung der
Techniken und des Materials , einschließlich der Koordi
nierung der erforderlichen Forschungsarbeiten begleitet
ist.

Um die Durchführung der in Aussicht genommenen
Bestimmungen zu erleichtern, ist ein Verfahren zur
Einführung einer engen Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Um den Schutz der Wälder der Gemeinschaft zu verbes
sern und damit auch zum Schutz des landwirtschaftlichen
Produktionspotentials beizutragen , wird eine gemein
schaftliche Aktion zum Schutz des Waldes vor Wald
bränden — im folgenden „Aktion" genannt — durchge
führt .

Artikel 2

( 1 ) Die Aktion sieht folgende vorbeugende
Maßnahmen vor :

a) Förderung geeigneter waldbaulicher Maßnahmen zur
Verminderung der Brandgefahr ;

b) Förderung der Anschaffung von Abbuschgeräten, wenn
dies unerläßlich ist ;

c) Anlage von Waldwegen, Brandschutzstreifen und
Wasserentnahmestellen ;

d) Schaffung ortsfester oder mobiler Uberwachungsein
richtungen ;

e) Maßnahmen zur Aufklärung der Öffentlichkeit ;
f) Hilfe bei der Errichtung interdisziplinärer Zentren zur
Datensammlung und bei der Durchführung von
Untersuchungen zur Analyse der gesammelten Daten .

Diese Maßnahmen werden ergänzt durch
— Förderung der Ausbildung von hochspezialisiertem

Fachpersonal ;
— Förderungsmaßnahmen zur Harmonisierung der
Techniken und des Materials ;

— Koordinierung der für die Durchführung der im
ersten und zweiten Gedankenstrich genannten erfor
derlichen Forschungsarbeiten .

(') ABl . Nr. C 187 vom 13 . 7 . 1983, S. 9 .
(2) ABl . Nr. C 172 vom 2. 7 . 1984, S. 87 .
(3 ABl . Nr. C 358 vom 31 . 12. 1983, S. 50 .
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(2) Die Einzelheiten der Verfahren und die Kriterien
zur Durchführung des Absatzes 1 werden nach dem
Verfahren des Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr.
3528/86 des Rates vom 17. November 1986 über den
Schutz des Waldes in der Gemeinschaft gegen Luftver
schmutzung (') festgelegt.

Artikel 3

( 1 ) Die Mitgliedstaaten unterbreiten der Kommission
alljährlich vor dem 1 . November für das nächste Jahr ihre
Programme oder Vorhaben, die sie zum verstärkten
Schutz der Wälder gegen Waldbrände aufgestellt haben,
und zwar erstmals binnen drei Monaten nach Inkraft
treten dieser Verordnung.

Die Programme oder Vorhaben enthalten folgende
Angaben :

dieser Verordnung. Die veranschlagten Kosten der Aktion
zu Lasten der Gemeinschaft belaufen sich für die geplante
Dauer auf 20 Millionen ECU.

(3) Der Rat überprüft vor dem 1 . Juli 1989 anhand der
in Artikel 9 genannten Berichte 1987 und 1988 auf
Vorschlag der Kommission die finanziellen Aspekte
dieser Verordnung.

(4) Vor Ablauf des in Absatz 1 genannten Zeitraums
wird diese Verordnung auf Vorschlag der Kommission
vom Rat überprüft.

Artikel 6

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den
Maßnahmen der Aktion wird wie folgt festgesetzt :
vorbeugende und ergänzende Maßnahmen (Artikel 2) :
bis zu 30 v. H. der von der Kommission genehmigten
Ausgaben .

Artikel 7

Die Mitgliedstaaten benennen die Ämter und Stellen , die
zur Durchführung der aufgrund dieser Verordnung erlas
senen Maßnahmen befugt sind, sowie die Ämter und
Stellen , an die die Dienststellen der Kommission die
Beträge erstatten , die der finanziellen Beteiligung der
Gemeinschaft entsprechen .

Artikel 8

Die Mitgliedstaaten treffen nach Maßgabe der einschlä
gigen nationalen Rechts- und Verwaltungsvorschriften die
erforderlichen Maßnahmen, um

— sicherzustellen, daß die von der Gemeinschaft finan
zierten Maßnahmen auch durchgeführt werden und
daß sie ordnungsgemäß abgewickelt werden ;

— Unregelmäßigkeiten vorzubeugen ;
— Beträge wieder einzutreiben , die aufgrund von Unre
gelmäßigkeiten oder Versäumnissen verlorengegangen
sind .

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission alle erforder
lichen Informationen zur Verfügung und treffen alle
Maßnahmen zur Erleichterung der Kontrollen , die die
Kommission gegebenenfalls im Rahmen der Verwaltung
der gemeinschaftlichen Finanzierung für notwendig hält
und zu denen auch Kontrollen an Ort und Stelle gehören .
Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die zu diesem Zweck erlassenen Maßnahmen.

Artikel 9

Für den von dieser Verordnung erfaßten Bereich legt die
Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat
jährlich einen Tätigkeitsbericht vor.

Artikel 10

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

a) betroffene geographische Räume,
b) Beschreibung der derzeitigen Lage,
c) Beschreibung der vorgesehenen Ziele mit Angabe der
Prioritäten,

d) Vorausschätzung der Kosten und unerläßlichen Geld
mittel , gegebenenfalls mit Angabe des Zeitplans der
vorgesehenen Ausgaben,

e) Beurteilung der günstigen Auswirkungen des
Programms oder Vorhabens auf den allgemeinen
Zustand der betroffenen Wälder.

(2) Die Einzelheiten der Verfahren und die Kriterien
für die Durchführung des Absatzes 1 werden nach dem
Verfahren des Artikels 7 der Verordnung (EWG) Nr.
3528/86 festgelegt.

Artikel 4

( 1 ) Der durch Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr.
3528/86 eingesetzte Ausschuß für den Waldschutz wird
nach Artikel 8 derselben Verordnung gehört
— zu sämtlichen Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten
aufgrund dieser Verordnung zu ergreifen gedenken ;

— zu den in Artikel 3 genannten Programmen und
Vorhaben vor jedem diese betreffenden Beschluß der
Kommission, insbesondere bezüglich der Gewährung
der Gemeinschaftsbeteiligung.

(2) Der Ausschuß kann nach Artikel 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 3528/86 jede andere Frage im Rahmen der
Anwendung dieser Verordnung prüfen, die ihm der
Vorsitzende von sich aus oder auf Antrag des Vertreters
eine Mitgliedstaats vorlegt.

Artikel 5

( 1 ) Die gemeinschaftliche Aktion ist für die Dauer von
fünf Jahren ab 1 . Januar 1987 vorgesehen .

(2) Die Gemeinschaft beteiligt sich an der Aktion in
den Grenzen der hierfür im Haushalt der Europäischen
Gemeinschaften vorgesehenen Mittel und nach Maßgabe

(') Siehe Seite 2 dieses Amtsblatts .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat. '

Geschehen zu Brüssel am 17. November 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. JOPLING
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3530/86 DES RATES
vom 17 . November 1986

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 zur Bestimmung des gemein
schaftlichen Handelsklassenschemas für Schweineschlachtkörper

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2759/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Schweinefleisch ('), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1475/86 (2), insbesondere auf
Artikel 2 und Artikel 4 Absatz 5,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 (3) wurde ein
neues gemeinschaftliches Handelsklassenschema für
Schweineschlachtkörper festgelegt, das spätestens ab einer
am 31 . Dezember 1988 auslaufenden Ubergangszeit an
die Stelle desjenigen gemäß der Verordnung (EWG) Nr.
2760/75 (4) treten soll .

In Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3220/84 sind die
Kennzeichnung und die Identifizierung der Schweine
schlachtkörper geregelt . Es sollte festgelegt werden, daß
die Mitgliedstaaten , wenn ein Protokoll über den

geschätzten Muskelfleischanteil erstellt wird, neben der
Identifizierung eine obligatorische oder fakultative Kenn
zeichnung der Schlachtkörper vorsehen können —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 3220/84
erhält Unterabsatz 1 folgende Fassung :

„(2) Abweichend von Absatz 1 können die
Mitgliedstaaten bestimmen, daß die Schweineschlacht
körper nicht gekennzeichnet zu werden brauchen,
wenn ein Protokoll erstellt wird, das für jeden
Schlachtkörper mindestens folgende Angaben
enthält :

— Identifikation ,
— Warmgewicht und
— geschätzter Muskelfleischanteil .".

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Brüssel am 17. November 1986 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

M. JOPLING

(') ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 133 vom 21 . 5 . 1986, S. 39 .
O ABl . Nr. L 301 vom 20 . 11 . 1984, S. 1 .
O ABl . Nr. L 282 vom 1 . 11 . 1975, S. 10 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3531/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Festsetzung der auf Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen
oder Roggen anwendbaren Einfuhrabschöpfungen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 579/86 (2), insbesondere auf Artikel 13
Absatz 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), insbesondere auf
Artikel 3 ,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die bei der Einfuhr von Getreide, Mehlen von Weizen
und Roggen, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen zu
erhebenden Abschöpfungen sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2010/86 der Kommission (4) und die später zu
ihrer Änderung erlassenen Verordnungen festgesetzt
worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :

— für die Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden , ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser

Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Diese Wechselkurse sind die am 19 . November 1986 fest
gestellten Kurse .

Der vorgenannte Berichtigungsfaktor bezieht sich auf alle
Berechnungselemente der Abschöpfung, einschließlich
der Äquivalenzkoeffizienten .

Die Anwendung der in der Verordnung (EWG) Nr.
2010/86 enthaltenen Bestimmungen auf die heutigen
Angebotspreise und Notierungen, von denen die
Kommission Kenntnis hat, führt zu einer Änderung der
gegenwärtig gültigen Abschöpfungen, wie im Anhang zu
dieser Verordnung angegeben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 Buchstaben a), b) und
c) der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genannten Erzeug
nisse zu erhebenden Abschöpfungen werden im Anhang
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . November 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(>) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 29 .
O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
(4) ABl . Nr. L 173 vom 1 . 7 . 1986, S. 1 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20 . November 1986 zur Festsetzung der auf
Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen anwendbaren

Einfuhrabschöpfungen

(ECU/Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Abschöpfungen

Portugal Drittländer

10.01 B I Weichweizen und Mengkorn 9,84 182,11
10.01 B II Hartweizen 35,26 238,33 (') n
10.02 Roggen 46,39 154,53 (<)
10.03 Gerste 16,48 174,34
10.04 Hafer 79,01 143,75
10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur\

Aussaat — 166,59 (2)(3)(8 )
10.07 A Buchweizen — 0
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen

Sorghum 16,48 118,26 (4)
10.07 C II Sorghum, anderes als Hybrid

sorghum zur Aussaat 1,50 1 66,30 0 (8)
10.07 DI Triticale O 0
10.07 D II Anderes Getreide \ o o
11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 27,85 269,83
11.01 B Mehl von Roggen , 79,02 231,16
1 1 .02 A I a) Grobgrieß und Feingrieß l

von Hartweizen 67,98 382,74
11.02 Alb) Grobgrieß und Feingrieß l

von Weichweizen 28,89 290,23

(') Für Hartweizen mit Ursprung in Marokko, der unmittelbar von diesem Land in die Gemeinschaft
befördert wird, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

(2) Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 486/85 werden keine Abschöpfungen bei der Einfuhr von
Erzeugnissen mit Ursprung in den Staaten in Afrika, im karibischen Raum und im Pazifischen
Ozean oder in den überseeischen Ländern und Gebieten in die französischen überseeischen
Departements erhoben .

(3) Für Mais mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der Einfuhr in die
Gemeinschaft um 1,81 ECU je Tonne verringert.

(4) Für Hirse und Sorghum mit Ursprung in den AKP oder den ÜLG wird die Abschöpfung bei der
Einfuhr in die Gemeinschaft um 50 % verringert.

0 Für Hartweizen und Kanariensaat, die in der Türkei erzeugt und unmittelbar aus diesem Land in
die Gemeinschaft befördert worden sind, wird die Abschöpfung um 0,60 ECU je Tonne verringert.

0 Die zu erhebende Abschöpfung auf Roggen, der vollständig in der Türkei erzeugt und unmittelbar
aus diesem Land in die Gemeinschaft befördert wurde, wird durch die Verordnungen (EWG) Nr.
1180/77 des Rates und (EWG) Nr. 2622/71 der Kommission bestimmt.

O Bei der Einfuhr von Erzeugnissen der Tarifstelle 10.07 D I (Triticale) wird die Abschöpfung von
Roggen erhoben .

(8) Die in Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/86 des Rates genannte Abschöpfung wird
gemäß Verordnung (EWG) Nr. 3140/86 der Kommission durch Ausschreibung festgesetzt.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3532/86 DER KOMMISSION
vom 20. November 1986

zur Festsetzung der Prämien, die den Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl
und Malz hinzugefügt werden

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

1

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1579/86 (2), insbesondere auf Artikel 15
Absatz 6,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), insbesondere auf
Artikel 3 ,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Prämien, die den Abschöpfungen für Getreide und
Malz hinzugefügt werden, sind durch die Verordnung
(EWG) Nr. 2011 /86 der Kommission (4), geändert durch
die nachfolgenden Verordnungen , festgesetzt worden .

Um ein normales Funktionieren der Abschöpfungsrege
lung zu ermöglichen , ist bei der Berechnung der
Abschöpfungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden , ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti

gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird .

Diese Wechselkurse sind die am 19 . November 1986 fest
gestellten Kurse .

Aufgrund der heutigen cif-Preise und der heutigen cif
Preise für Terminkäufe werden die zur Zeit geltenden
Prämien , die den Abschöpfungen hinzugefügt werden ,
wie im Anhang dieser Verordnung angegeben geän
dert —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz mit
Ursprung in Portugal hinzuzufügen sind, sind auf Null
festgesetzt.
(2) Die Prämien, die den nach Artikel 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2727/75 im voraus festgesetzten
Abschöpfungen für Einfuhren von Getreide und Malz mit
Ursprung in Drittländern hinzuzufügen sind, sind im
Anhang festgesetzt .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . November 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

n ABl. Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 29 .
(3) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .V) ABl . Nr. L 173 vom 1 . 7 . 1986, S. 4 .
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20 . November 1986 zur Festsetzung der Prämien , die den
Einfuhrabschöpfungen für Getreide, Mehl und Malz aus Drittländern hinzugefügt werden

A. Getreide und Mehl

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
11

1 . Term.

12

2. Term.

1

3 . Term.

2

10.01 B I Weichweizen und Mengkorn 0 0 0 9,17
10.01 B II Hartweizen 0 0 0 0

10.02 Roggen 0 0 0 0

10.03 Gerste 0 0,44 0,44 0,44
10.04 Hafer 0 0 0 0

10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur Aussaat 0 0 0 0

10.07 A Buchweizen 0 0 0 105,35
10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum 0 0 0 0

10.07 C II Sorghum, anderes als Hybridsorghum zur Aussaat 0 0 0 0

10.07 D Anderes Getreide 0 0 0 0

11.01 A Mehl von Weizen und Mengkorn 0 0 0 12,84

B. Malz

(ECU/ Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
11

1 . Term.

12

2. Term.

1

3 . Term.

2

4. Term.

3

1 1 .07 A I a) Malz aus Weizen, ungeröstet, in Form von Mehl 0 0 0 16,32 16,32

1 1 .07 A I b) Malz aus Weizen, ungeröstet, außer in Form von
Mehl 0 0 0 12,20 12,20

11.07 A IIa) Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet, in Form
von Mehl 0 0,78 0,78 0,78 0,78

1 1.07 A IIb) Malz, anderes als aus Weizen, ungeröstet, außer in
Form von Mehl 0 0,59 0,59 0,59 0,59

11.07 B Malz, geröstet 0 0,68 0,68 0,68 0,68
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3533/86 DER KOMMISSION
vom 20. November 1986

zur Festsetzung der Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl sowie
der Einfuhrabschöpfungen für andere Erzeugnisse des Olivenölsektors

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die. Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates
vom 22. September 1966 über die Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Fette ('), zuletzt geän
dert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1454/86 (2), insbe
sondere auf Artikel 16 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1514/76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl aus
Algerien (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 414/86 (4), insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1521 /76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl mit
Ursprung in Marokko (*), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 41 3/86 (6), insbesondere auf
Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1508/76 des Rates
vom 24. Juni 1976 über die Einfuhren von Olivenöl aus
Tunesien Q, zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 413/86, insbesondere auf Artikel 5,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1 180/77 des Rates
vom 17. Mai 1977 über die Einfuhr bestimmter landwirt
schaftlicher Erzeugnisse mit Ursprung in der Türkei in
die Gemeinschaft ^), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 415/86 (9), insbesondere auf Artikel 10
Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1620/77 des Rates
vom 18 . Juli 1977 über die Einfuhren von Olivenöl aus
dem Libanon (10),

in Erwägung nachstehender Gründe :
In ihrer Verordnung (EWG) Nr. 3131 /78 (") hat die
Kommission beschlossen, für die Festsetzung der
Abschöpfungen für Olivenöl auf das Ausschreibungsver
fahren zurückzugreifen .

In Artikel 3 der der Verordnung (EWG) Nr. 2751 /78 des
Rates vom 23 . November 1978 über die allgemeinen

Durchführungsvorschriften für die Festsetzung der
Einfuhrabschöpfung bei Olivenöl durch Ausschrei
bung (12) wird bestimmt, daß der Mindestabschöpfungsbe
trag des jeweiligen Erzeugnisses aufgrund der Prüfung des
Weltmarktes und des Gemeinschaftsmarktes sowie der
von den Bietern genannten Abschöpfungsbeträge festzu
setzen ist.

Bei der Erhebung der Abschöpfung sind die Vorschriften
zu berücksichtigen, die in dem Abkommen zwischen der
Gemeinschaft und bestimmten Drittländern aufgeführt
sind . Bei der Festsetzung der Abshöpfung für diese Dritt
länder ist die für die Einfuhren aus den anderen Drittlän
dern zu erhebende Abschöpfung als Berechnungsgrund
lage zu benutzen .

Für die Türkei und die Maghrebländer sollte dem gemäß
den Vereinbarungen zwischen der Gemeinschaft und
diesen Drittländern festzusetzenden Zusatzbetrag nicht
vorgegriffen werden .

Die Anwendung der vorgenannten Einzelheiten auf die
am 17. und 18 . November 1986 von den Bietern vorge
legten Abschöpfungsbeträge führt dazu, die Mindestab
schöpfungen gemäß Anhang I zu dieser Verordnung fest
zusetzen .

Die bei der Einfuhr von Oliven der Tarifstellen 07.01 N
II und 07.03 A II des Gemeinsamen Zolltarifs sowie von
Erzeugnissen der Tarifstellen 15.17 B I und 23.04 A II des
Gemeinsamen Zolltarifs zu erhebende Abschöpfung muß
ausgehend von der Mindestabschöpfung berechnet
werden , die auf die in diesen Erzeugnissen enthaltene
Ölmenge anwendbar ist . Die Abschöpfung für Olivenöl
darf jedoch nicht geringer sein als ein Betrag, der 8 % des
Wertes des eingeführten Erzeugnisses entspricht, wobei
dieser Betrag pauschal festgesetzt wird . Die Anwendung
dieser Bestimmungen führt dazu, die Abschöpfungen
gemäß Anhang II dieser Verordnung festzusetzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl
werden in Anhang I festgesetzt .

Artikel 2

Die auf die Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olive
nölsektors anwendbaren Abschöpfungen werden in
Anhang II festgesetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.

C) ABl . Nr. 172 vom 30 . 9 . 1966, S. 3025/66.
(2) ABl . Nr. L 133 vom 21 . 5 . 1986, S. 8 .
(3) ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 24.
(4) ABl . Nr. L 48 vom 26. 2 . 1986, S. 2 .
O ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 43 .
(«) ABl . Nr. L 48 vom 26 . 2: 1986, S. 1 .
O ABl . Nr. L 169 vom 28 . 6 . 1976, S. 9 .
(8) ABl . Nr. L 142 vom 9 . 6 . 1977, S. 10 .
O ABl. Nr. L 48 vom 26. 2 . 1986, S. 3 .
H ABl. Nr. L 181 vom 21 . 7 . 1977, S. 4.
(") ABl . Nr. L 370 vom 30 . 12 . 1978 , S. 60 . H ABl . Nr. L 331 vom 28 . 11 . 1978 , S. 6 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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ANHANG I

Mindestabschöpfungen bei der Einfuhr von Olivenöl

(ECU/ 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Drittländer

1 5.07 A I a) 50,00 (')
15.07 Alb) 50,00 (■)
15.07 Ale) 50,00 (')
15.07 A IIa) 59,00 (2)
15.07 A IIb) 82,00 (3)

(') Für die Einfuhr von vollständig in einem der nachstehend genannten Länder gewonnenem und
unmittelbar aus diesen Ländern in die Gemeinschaft verbrachten Öl dieser Tarifstelle wird die
Abschöpfung vermindert um :
a) für den Libanon : 0,60 ECU/ 100 kg ;
b) für die Türkei : 11,48 ECU/100 kg ('), sofern der Marktbeteiligte den Nachweis erbringt, daß er
die von diesem Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei diese Erstattung den Betrag
der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf ;

c) für Algerien, Tunesien und Marokko : 12,69 ECU/100 kg ("), sofern der Marktbeteiligte den
Nachweis erbringt, daß er die von diesem Land festgesetzte Ausfuhrabgabe erstattet hat, wobei
diese Erstattung den Betrag der tatsächlich eingeführten Abgabe nicht überschreiten darf.

(*) Diese Beträge können durch zusätzliche Beträge , die von der Gemeinschaft und den betref
fenden Drittländern bestimmt werden, erhöht werden .

(2) Für die Einfuhr von Öl dieser Tarifstelle :
a) vollständig in Algerien, Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen
Ländern in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um 3,86 ECU/ 100 kg vermin
dert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft
verbracht, wird die Abschöpfung um 3,09 ECU/100 kg vermindert.

(3) Für die Einfuhr von Öl dieser Tarifstelle :
a) vollständig in Algerien, in Marokko und in Tunesien gewonnen und unmittelbar aus diesen
Ländern in die Gemeinschaft verbracht, wird die Abschöpfung um 7,25 ECU/ 100 kg vermin
dert ;

b) vollständig in der Türkei gewonnen und unmittelbar aus diesem Land in die Gemeinschaft
verbracht, wird die Abschöpfung um 5,80 ECU/100 kg vermindert .

ANHANG II

Abschöpfungen bei der Einfuhr der anderen Erzeugnisse des Olivenölsektors

(ECU/ 100 kg)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Drittländer

07.01 N II 11,00

07.03 A II 11,00

15.17 Bla) 25,00

15.17 B I b) 40,00

23.04 A II 4,00
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3534/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Abweichung von den Verordnungen (EWG) Nr. 1871/86, (EWG) Nr. 2040/86
und (EWG) Nr. 2096/86 bei der Befreiung von der Mitverantwortungsabgabe für

Getreide

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1579/86 (2), insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2572/86 der Kommis
sion (3) zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2040/86
der Kommission (4) sowie nach der Verordnung (EWG)
Nr. 2573/86 der Kommission (*) zur Änderung der
Verordnungen (EWG) Nr. 1871 /86 (^ und (EWG) Nr.
2096/86 Q der Kommission muß von der Mitverantwor
tungsabgabe befreites Getreide beim Versand zwischen
zwei Mitgliedstaaten von einem Dokument begleitet sein ,
das den vorgeschriebenen amtlichen Vermerk trägt .

Von vorstehender Bestimmung sollte vorübergehend
abgewichen werden, da in einigen Mitgliedstaaten bei der
rechtzeitigen Anpassung an die neue Regelung Schwierig
keiten aufgetreten sind.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Abweichend von den Artikeln 3 und 4 der Verordnung
(EWG) Nr. 2040/86, von Artikel 5 Absatz 2 der Verord
nung (EWG) Nr. 1871 /86 sowie von Artikel 4 Absatz 2
der Verordnung (EWG) Nr. 2096/86 können die Mitglied
staaten weiterhin auf Antrag der Marktbeteiligten von der
zuständigen Behörde eines anderen Mitgliedstaats
ordnungsgemäß ausgestellte Bescheinigungen über die
Befreiung von der Mitverantwortungsabgabe entgegen
nehmen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind :
a) Das Getreide gilt im Sinne einer der vorgenannten
Verordnungen als von der Abgabe befreit, jedoch
wurde das Dokument zum Nachweis des gemein
schaftlichen Charakters des Getreides von dem Versen
dungsmitgliedstaat nicht mit dem vorgeschriebenen
amtlichen Vermerk versehen ;

b) der Versand des Getreides in einen anderen Mitglied
staat erfolgte im Zeitraum vom 18 . August 1986 bis
einschließlich dem 10 . Tag nach der Veröffentlichung
dieser Verordnung ;

c) der Antragsteller legt eine gültige, von der zuständigen
Behörde des Versendungsmitgliedstaats ausgestellte
Bescheinigung über die Abgabebefreiung vor ;

d) der Antragsteller erbringt den zollamtlichen Nachweis,
daß das Getreide im Empfangsmitgliedstaat zum zoll
rechtlich freien Verkehr abgefertigt wurde .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

O ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 29
O ABl . Nr. L 229 vom 15. 8 . 1986, S. 25
(4) ABl . Nr. L 173 vom 1 . 7 . 1986, S. 65 .
O ABl . Nr. L 229 vom 15. 8 . 1986, S. 28
(6) ABl . Nr. L 162 vom 18 . 6 . 1986, S. 18
O ABl . Nr. L 180 vom 4. 7 . 1986, S. 19 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3535/86 DER KOMMISSION
vom 20. November 1986

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 765/86 über die Modalitäten des
Verkaufs von Butter aus Beständen der Interventionsstellen für die Ausfuhr in

verschiedene Bestimmungsländer

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 1335/86 (2), insbeson
dere auf Artikel 6 Absatz 7,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 765/86 der Kommis
sion (3), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
2247/86 (4), wurde eine Regelung für den Verkauf von
Butter aus Beständen der Interventionsstellen für die
Ausfuhr in verschiedene Bestimmungsländer geschaffen .
Danach läuft die Frist für die Übernahme der Butter
sowie deren Lieferung in unverändertem oder verarbei
tetem Zustand bis zum 30 . November 1986 .

Nach dem am 31 . Mai 1985 vom Protokollausschuß im
Rahmen des internationalen Abkommens für Milch und
Milcherzeugnisse gefaßten Beschluß über Milchfette gilt
die Ausnahmeregelung für Ausfuhren unter dem Mindest
preis noch bis zum 31 . Dezember 1986 . Die Lieferung
unveränderter oder verarbeiteter Butter kann jedoch bei
Abschluß des Kaufvertrags vor dem 31 . Dezember 1986
innerhalb folgender Zeiträume erfolgen :
— 15 Monate für Verkäufe bis zu 150 000 Tonnen

Butter,
— 18 Monate für Verkäufe über 150 000 Tonnen Butter.

Einige Bestimmungen der Verordnung (EWG) Nr. 765/86
sind daher entsprechend anzupassen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

1 . Artikel 1 Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„( 1 ) Zu den in dieser Verordnung genannten Bedin
gungen wird bis zum 31 . Dezember 1986 Butter aus
Ankäufen gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 804/68 verkauft, die am Tag der Über
nahme mindestens 18 Monate alt ist und vor dem 1 .
April 1986 hergestellt wurde ."

2. Dem Artikel 1 wird folgender Absatz 3 angefügt :
„(3) Der Kaufvertrag muß spätestens am 31 .
Dezember 1986 geschlossen sein ."

3 . In Artikel 9 Absatz 4 wird der Ausdruck „Verordnung
(EWG) Nr. 3598/85" durch „Verordnung (EWG) Nr.
1057/86" ersetzt .

4 . Artikel 10 Absatz 1 erster Unterabsaz erhält folgende
Fassung :

„( 1 ) Der Zuschlagsempfänger übernimmt die ihm
verkaufte Butter innerhalb folgender Fristen , gerechnet
vom Abschlußtag des Kaufvertrags :
— 15 Monate für Verkäufe bis zu 150 000 Tonnen

Butter,
— 18 Monate für Verkäufe über 150 000 Tonnen

Butter."

5 . Artikel 1 1 Absatz 3 erhält folgende Fassung :
„(3) Die Ausfuhrerklärung über die in diesem
Artikel genannte Butter ist bei den Zollbehörden des
Mitgliedstaats, in dem die Butter ausgelagert wurde,
innerhalb der Frist nach Artikel 10 Absatz 1 erster
Unterabsatz einzureichen ."

6 . Artikel 1 2 Absatz 7 erhält folgende Fassung :
„(7) Die Ausfuhrerklärung über die gemäß diesem
Artikel verarbeitete Butter ist bei den Zollbehörden
des Mitgliedstaats, in dem die Butter verarbeitet wurde,
innerhalb der Frist nach Artikel 10 Absatz 1 erster
Unterabsatz einzureichen ."

7 . Artikel 1 5 erhält folgende Fassung :
„Artikel 15
Die Lieferung nach dem Bestimmungsland muß
innerhalb der Frist nach Artikel 10 Absatz 1 erster
Unterabsatz erfolgen ."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt nur für die nach diesem Tag abgeschlossenen
Kaufverträge .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 765/86 wird wie folgt geän
dert :

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 13 .
(2) ABl . Nr. L 119 vom 8 . 5 . 1986, S. 19 .
(3) ABl . Nr. L 72 vom 15. 3 . 1986, S. 11 .
b) ABl . Nr. L 196 vom 18 . 7 . 1986, S. 25 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3536/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2463/86 über den Verkauf von unver
arbeiteten Korinthen der Ernte 1985 im Besitz der griechischen Einlagerungs

stellen zu im voraus festgesetztem Preis

in der Gemeinschaft für den Verbrauch aufbereitet
werden sollen . Zur Verbesserung der Marktbedingungen
für unverarbeitete Korinthen der Ernte 1986 ist der
Verkauf von unverarbeiteten Korinthen der Ernte 1985
einzustellen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 426/86 des Rates
vom 24. Februar 1986 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Verarbeitungserzeugnisse aus Obst und
Gemüse ('), geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1 838/86 (2), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 8 ,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1277/84 des Rates
vom 8 . Mai 1984 zur Festlegung von Grundregeln zur
Produktionsbeihilferegelung für Verarbeitungserzeugnisse
aus Obst und Gemüse (3), insbesondere auf Artikel 6
Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
In der Verordnung (EWG) Nr. 2463/86 der Kommis
sion (4) sind Bestimmungen für den Verkauf von unverar
beiteten Korinthen der Ernte 1985 festgelegt worden , die

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 2463/86 wird aufgehoben .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1 . Dezember 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 49 vom 1 / . L. 1*86, i . 1 .
(2) ABl . Nr. L 159 vom 14. 6 . 1986, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 123 vom 9 . 5 . 1984, S. 25 .
(4) ABl . Nr. L 211 vom 1 . 8 . 1986, S. 9 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3537/86 DER KOMMISSION
vom 20. November 1986

über den Verkauf von entbeintem Rindfleisch aus Beständen bestimmter
Interventionsstellen im Wege der Einzelausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

( 1 ) Die Verkäufe erfolgen über ungefähr :
— 500 Tonnen entbeintes Rindfleisch aus Beständen der
dänischen Interventionsstelle, das vor dem 1 . Juni
1985 eingelagert worden ist,

— 2 000 Tonnen entbeintes Rindfleisch aus Beständen
der deutschen Interventionsstelle, das vor dem
1 . Januar 1986 eingelagert worden ist,

— 1 000 Tonnen entbeintes Rindfleisch aus Beständen
der irischen Interventionsstelle, das vor dem 1 . Juni
1985 eingelagert worden ist,

— 250 Tonnen entbeintes Rindfleisch aus Beständen der
niederländischen Interventionsstelle, das vor dem 1 .
November 1985 eingelagert worden ist,

— 1 000 Tonnen entbeintes Rindfleisch aus Beständen
der Interventionsstelle des Vereinigten Königreichs,
das vor dem 1 . Juni 1985 eingelagert worden ist.

(2) Der Verkauf erfolgt nach einem Ausschreibungsver
fahren gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2326/79 .

(3) Es können nur Angebote berücksichtigt werden , die

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 805/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Rindfleisch ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 3768/85 (2), insbesondere auf Artikel 7
Absatz 3 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die dänische, deutsche, irische, niederländische Interven
tionsstelle und die des Vereinigten Königreichs haben in
ihren Beständen entbeintes Interventionsfleisch . Eine
Verlängerung der Lagerung des Fleisches sollte wegen der
hohen Kosten, die sich daraus ergeben, vermieden
werden . Infolgedessen empfiehlt es sich, das in der
Verordnung (EWG) Nr. 2326/79 der Kommission (3)
vorgesehene regelmäßige Ausschreibungsverfahren anzu
wenden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Rindfleisch —

den Interventionsstellen spätestens am 12. Januar 1987
um 12 Uhr vorliegen . -

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 24. November 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 148 vom 28 . 6 . 1968 , S. 24 .
(2) ABl . Nr. L 362 vom 31 . 12. 1985, S. 8 .
(3 ABl . Nr. L 266 vom 24. 10 . 1979, S. 5 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3538/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

über Durchführungsbestimmungen zur Einfuhrregelung im Rindfleischsektor
gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 3495/86 des Rates

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3495/86 des Rates
vom 13 . November 1986 zur Eröffnung eines außeror
dentlichen autonomen Zollkontingents für die Einfuhr
von frischem, gekühltem oder gefrorenem hochwertigem
Rindfleisch der Tarifstellen 02.01 A II a) und 02.01 A II
b) des Gemeinsamen Zolltarifs für das Jahr 1 986 ('),
insbesondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3495/86 ist ein Zollkon
tingent für Rindfleisch hochwertiger Qualität eröffnet
worden . Es ist erforderlich, hierfür die Durchführungsvor
schriften zu erlassen .

Die Ausfuhrdrittländer haben sich verpflichtet, für diese
Erzeugnisse Echtheitsbescheinigungen zu erteilen, mit
denen ihr Ursprung garantiert wird . Es ist erforderlich,
daß die äußere Form dieser Bescheinigung festgelegt und
Einzelheiten für ihre Verwendung vorgesehen werden .

Die Echtheitsbescheinigung muß von einer in einem
Drittland liegenden Ausgabestelle erteilt werden . Diese
Stelle muß alle Garantien für das gute Funktionieren der
betroffenen Regelung bieten .

Die Mitgliedstaaten sehen die Übermittlung der mit
diesen Einfuhren zusammenhängenden Informationen
vor.

Der Verwaltungsausschuß für Rindfleisch hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

„Teilstücke von Rindfleisch, stammend von 22 bis 24
Monate alten Tieren mit zwei Dauer-Schneidezähnen,
ausschließlich auf der Weide aufgezogen, deren
Lebendgewicht bei der Schlachtung 460 kg nicht über
schreitet, von besonderer oder guter Qualität, mit der
Bezeichnung ,besondere Teilstücke von Rindern ', in
Kartons ,Special boxed beef ; diese Teilstücke dürfen
die Bezeichnung ,s.c' (special cuts) tragen".

b) 1 000 Tonnen Fleisch, entbeint, der Tarifstellen 02.01
A II a) 4 bb) und 02.01 A II b) 4 bb) 33 des Gemein
samen Zolltarifs , das folgender Begriffsbestimmung
entspricht :

„Teilstücke von Rindfleisch, ausschließlich von Weide
tieren , deren Lebendgewicht bei der Schlachtung 460
kg nicht überschreitet, von besonderer oder guter
Qualität, mit der Bezeichnung ,besondere Rindfleisch
teilstücke', in Kartons .Special boxed beef ; diese Teil
stücke dürfen die Bezeichnung ,s.c ' (special cuts)
tragen".

c) 5 000 Tonnen Erzeugnisgewicht Fleisch , entbeint, der
Tarifstellen 02.01 A II a) 4 bb) und 02.01 A II b) 4 bb)
33 des Gemeinsamen Zolltarifs, das folgender
Begriffsbestimmung entspricht :
„Teilstücke von Rindern, stammend von 20 bis 24
Monate alten Jungbullen (novilhos) oder Färsen
(novilhas), mindestens im Zahnwechsel und mit
maximal vier Dauer-Schneidezähnen . Das Fleisch
stammt ausschließlich von Tieren, die auf der Weide
aufgezogen wurden, ist gut ausgereift und entspricht
den folgenden Normen der Klassifizierung der Rinder
schlachtkörper :

„Fleisch von Schlachtkörpern der Fleischigkeitsklassen
B oder R, konvex bis gradlinig, und der Fettgewebe
klasse 2 oder 3 ; diese Teilstücke tragen die Bezeich
nung ,s.c' (special cuts) oder sind mit dem Etikett ,s.c '
(special cuts) gekennzeichnet, das ihre besondere
Qualität ausweist ; sie sind in Kartons mit der
Aufschrift .Fleisch hochwertiger Qualität' verpackt".

Artikel 2

( 1 ) Die vollständige Aussetzung der Einfuhrabschöp
fung für das in Artikel 1 genannte Fleisch hängt von der
Vorlage einer Echtheitsbescheinigung bei der Abfertigung
zum freien Verkehr ab .

(2) Die Echtheitsbescheinigung wird in einem Original
und mindestens einer Durchschrift auf dem in Anhang I
angegebenen Vordruck erstellt.

Das Format des Vordrucks beträgt ungefähr 210 x 297
mm. Das zu verwendende Papier wiegt mindestens 40
g/m2 und ist weiß .

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Das außerordentliche Zollkontingent für Rindfleisch,
frisch, gekühlt oder gefroren gemäß Artikel 1 Absatz 1
der Verordnung (EWG) Nr. 3495/86 wird wie folgt aufge
teilt :

a) 2 000 Tonnen Fleisch, gekühlt, entbeint, der Tarifstelle
02.01 A II a) 4 bb) des Gemeinsamen Zolltarifs, das
folgender Begriffsbestimmung entspricht :

C ) ABl . Nr . L 323 vom 18 . 11 . 1986, S. 3 .
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(3) Die Vordrucke werden in einer der Amtssprachen
der Gemeinschaft gedruckt und ausgefüllt. Sie können
außer in einer Amtssprache der Gemeinschaft in der
Amtssprache oder einer der Amtssprachen des Ausfuhr
landes gedruckt und ausgefüllt sein . Auf der Rückseite des
Vordrucks muß die in Artikel 1 Absatz 1 vorgesehene
Definition aufgeführt werden, die auf Fleisch mit
Ursprung in dem betreffenden Ausfuhrland anwendbar
ist.

(4) Das Original und seine Kopien werden entweder
mit der Schreibmaschine oder mit der Hand ausgefüllt.
Im letzteren Fall müssen Druckbuchstaben verwendet
werden .

(5) Jede Echtheitsbescheinigung erhält eine Ausstel
lungsnummer, die von der in Artikel 4 genannten Ausga
bestelle zugeteilt wird. Die Kopien tragen dieselbe
Ausstellungsnummer wie das Original .

Artikel 3

( 1 ) Die Echtheitsbescheinigung ist drei Monate ab
Ausstellung gültig. Das Original der Bescheinigung wird
mit einer Kopie bei der Abfertigung des Erzeugnisses
zum freien Verkehr den Zollbehörden vorgelegt. Die im
Jahr 1986 ausgestellte Bescheinigung kann jedoch nicht
nach dem 28 . Februar 1987 vorgelegt werden .

(2) Die in Artikel 1 vorgesehene Kopie der Echtheits
bescheinigung wird von den Zollbehörden des Mitglied
staats , in dem das Erzeugnis zum freien Verkehr abgefer
tigt wird, der durch den Mitgliedstaat bezeichneten Stelle
geschickt, die gemäß Artikel 6 Absatz 1 für die Übermitt
lung zuständig ist.

Artikel 4

( 1 ) Eine Echtheitsbescheinigung ist nur gültig, wenn
sie gemäß den Angaben der Anhänge I und II von einer
im Anhang II verzeichneten Ausgabestelle ordnungs
gemäß ausgefüllt und abgezeichnet ist .
(2) Die Echtheitsbescheinigung ist ordnungsgemäß
abgezeichnet, wenn sie den Ort und das Datum der

Ausgabe enthält und wenn sie den Stempel der Ausgabe
stelle sowie die Unterschrift der zeichnungsberechtigten
Person oder Personen trägt . Der Stempel auf der
Echtheitsbescheinigung und den Kopien kann durch ein
gedrucktes Siegel ersetzt werden .

Artikel 5

( 1 ) Eine in Anhang II verzeichnete Ausgabestelle muß :
a) als solche von dem Ausfuhrland anerkannt sein ;
b) sich verpflichten , die Angaben auf den Echtheitsbe
scheinigungen zu überprüfen ;

c) sich verpflichten, der Kommission und den Mitglied
staaten auf Anfrage alle für die Beurteilung der
Angaben auf den Echtheitsbescheinigungen zweck
dienlichen Auskünfte zu liefern .

(2) Das Verzeichnis wird geändert, wenn die in Absatz
1 Buchstabe a) genannte Bedingung nicht mehr erfüllt ist
oder wenn eine Ausgabestelle eine der von ihr übernom
menen Verpflichtungen nicht erfüllt .

Artikel 6

( 1 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission für
jeden Zeitabschnitt von 10 Tagen innerhalb von 14
Tagen nach dem betreffenden Zeitabschnitt die Mengen
des zum freien Verkehr abgefertigten Erzeugnisses im
Sinne von Artikel 1 mit, aufgeschlüsselt nach Herkunfts
ländern und Tarifstellen des Zolltarifs .

(2) Als Zeitabschnitt von 10 Tagen gilt der Zeitraum
— vom 1 bis 10 . (einschließlich) des Monats,
— vom 11 . bis 20 . (einschließlich) des Monats,
— vom 21 . bis zum letzten Tag (einschließlich) des
Monats .

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident



ASHA SC 1

1 Ausführer 2 Lizenz Nr

ORIGINAL

3 Ausstellende Behörde II
4 Empfänger

5 ECHTHEITSBESCHEINIGUNG

RINDFLEISCH

AUTONOMES AUSSERORDENTLICHES ZOLL
KONTINGENT 1986

Verordnung (EWG) Nr. 3538/86

6 Transportmittel

7 Zeichen , Nummern , Anzahl und Art der Packstücke ,
Warenbezeichnung

8 Roh
gewicht ( kg )

9 Eigen
gewicht ( kg )

10 Eigengewicht ( in Buchstaben )

11 BESCHEINIGUNG DER AUSGABESTELLE

Der Unterzeichnete bescheinigt , daß das in dieser Bescheinigung genannte Rindfleisch den auf der Rückseite angegebenen beson
deren Merkmalen entspricht

Ort : Datum

Unterschrift und Stempel ( oder gedrucktes Siege !)



DEFINITION

Fleisch hochwertiger Qualität mit Ursprung
(anwendbare Definition )
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ANHANG II

VERZEICHNIS DER STELLEN DER AUSFUHRLÄNDER, DIE ZUR AUSSTELLUNG DER
ECHTHEITSBESCHEINIGUNG BEFUGT SIND

— JUNTA NACIONAL DE CARNES :

für Fleisch mit Ursprung in Argentinien, das der in Artikel 1 Buchstabe a) genannten Begriffsbestim
mung entspricht ;

— INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC) :

für Fleisch mit Ursprung in Uruguay, das der in Artikel 1 Buchstabe b) genannten Begriffsbestimmung
entspricht ;

— SECRETARIA DE INSPECÇÃO DO PRODUTO ANIMAL (SIPA) :
für Fleisch mit Ursprung in Brasilien , das der in Artikel 1 Buchstabe c) genannten Begriffsbestimmung
entspricht.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3539/86 DER KOMMISSION
vom 20. November 1986

betreffend die Erteilung von Einfuhrlizenzen für frisches , gekühltes oder
gefrorenes hochwertiges Rindfleisch

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3583/85 des Rates
vom 17 . Dezember 1985 zur Eröffnung eines Gemein
schaftszollkontingents für frisches, gekühltes oder gefro
renes hochwertiges Rindfleisch der Tarifstellen
02.01 A IIa) und 02.01 A IIb) des Gemeinsamen Zoll
tarifs ('), insbesondere auf Artikel 2,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr. 3655/85 der Kommission
vom 23 . Dezember 1985 über Durchführungsbestim
mungen zu den Einfuhrregelungen im Rindfleischsektor
gemäß den Verordnungen (EWG) Nr. 3582/85 und
(EWG) Nr. 3583/85 (2) legt in Artikel 7 fest, daß die
Einreichung der Lizenzanträge und die Erteilung der
Einfuhrlizenzen für das in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe
d) genannte Fleisch gemäß den Bestimmungen der
Artikel 12 und 15 der Verordnung (EWG) Nr. 2377/80
der Kommission vom 4. September 1980 über die beson
deren Durchführungsvorschriften für Einfuhr- und
Ausfuhrlizenzen für Rindfleisch (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 3815/85 (4), erfolgen .

Die Verordnung (EWG) Nr. 3655/85 hat in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe d) die Menge frischen , gekühlten oder
gefrorenen, hochwertigen Rindfleischs mit Ursprung in
und Herkunft aus den Vereinigten Staaten von Amerika
und Kanada, die im Jahr 1986 unter besonderen Bedin

gungen eingeführt werden kann, auf 10 000 Tonnen fest
gesetzt .

Artikel 1 5 Absatz 6 Buchstabe d) der Verordnung (EWG)
Nr. 2377/80 bestimmt, daß die beantragten Mengen
verringert werden können. Die eingereichten Anträge
erstrecken sich auf Gesamtmengen, welche die verfüg
baren Mengen übersteigen . Unter diesen Bedingungen
und in dem Bestreben, eine angemessene Aufteilung der
verfügbare Mengen sichzustellen, ist es nötig, die Mengen
proportional zu kürzen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Jedem für den Monat November 1986 eingereichten
Einfuhrlizenzantrag für frisches, gekühltes oder gefrorenes
hochwertiges Rindfleisch gemäß Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d) der Verordnung (EWG) Nr. 3655/85 wird
bis zu 14,275 % der beantragten Menge stattgegeben .

Artikel 2

Einfuhrlizenzanträgen für das in Artikel 1 genannte
Fleisch wird gemäß den Artikeln 12 und 15 der Verord
nung (EWG) Nr. 2377/80 ab 1 . Dezember 1986 nicht
mehr stattgegeben .

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 343 vom 20 . 12 . 1985, S. 8 .
(2) ABl . Nr. L 348 vom 24. 12 . 1985, S. 24.
(3) ABl . Nr. L 241 vom 13 . 9 . 1980, S. 5 .
(4) ABl . Nr. L 368 vom 31 . 12 . 1985 , S. 11 .
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3540/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Festsetzung der Beträge, welche im Sektor Rindfleisch auf Erzeugnisse , die
das Vereinigte Königreich in der Woche vom 3 . bis 9. November 1986 verlassen

haben , erhoben werden

nung zu erhebenden Beträge wöchentlich von der
Kommission festgesetzt .

Es sind daher die auf diejenigen Erzeugnisse zu erhe
benden Beträge festzusetzen, die in der Woche vom 3 . bis
9 . November 1986 das Vereinigte Königreich verlassen
haben —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1347/86 des Rates
vom 6 . Mai 1986 über die Gewährung einer Prämie bei
der Schlachtung bestimmter ausgewachsener Schlacht
rinder im Vereinigten Königreich ('),

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1695/86 der
Kommission vom 30 . Mai 1986 mit den Durchführungs
bestimmungen für die Schlachtprämie für ausgewachsene
Schlachtrinder im Vereinigten Königreich (2), insbeson
dere auf Artikel 7 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :
Gemäß Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1347/86
wird ein Betrag in Höhe der im Vereinigten Königreich
gewährten variablen Schlachtprämie auf Fleisch und
Zubereitungen bei ihrem Versand nach anderen Mitglied
staaten oder ihrer Ausfuhr nach Drittländern erhoben,
wenn diese Erzeugnisse von Tieren stammen, für die
diese Prämie gewährt wurde .
Gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1695/86 werden die beim Verlassen des Vereinigten
Königreichs auf Erzeugnisse des Anhangs dieser Verord

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Anwendung von Artikel 3 der Verordnung (EWG) Nr.
1347/86 werden im Anhang die Beträge festgesetzt,
welche auf die in Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr. 1695/86 genannten Erzeugnisse, die das
Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs im Laufe der
Woche vom 3 . bis 9 . November 1986 verlassen haben,
erhoben werden .

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 3 . November 1986 .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986
Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

(') ABl . Nr. L 119 vom 8 . 5 . 1986, S. 40 .
(2) ABl . Nr. L 146 vom 31 . 5 . 1986, S. 56 .
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ANHANG

Beträge, welche auf die Erzeugnisse , die das Hoheitsgebiet des Vereinigten Königreichs in
der Woche vom 3 . bis 9. November 1986 verlassen haben , erhoben werden

(ECU/ 100 kg Nettogewicht)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Bezeichnung Betrag

1 2 3

ex 02.01 A II a)
und

ex 02.01 A II b)

Fleisch von ausgewachsenen Rindern, frisch, gekühlt oder
gefroren :

1 . ganze Tierkörper, halbe Tierkörper und „quartiers compenses" 26,26474

2. Vorderviertel , zusammen oder getrennt 21,01179

3 . Hinterviertel , zusammen oder getrennt 31,51769

4. andere :

l aa) Teilstücke mit Knochen 21,01179

bb) Teilstücke ohne Knochen 35,98269

ex 02.06 C I a) Fleisch von ausgewachsenen Rindern, gesalzen oder in Salzlake,
getrocknet oder geräuchert :
1 . mit Knochen 21,01179

2. ohne Knochen 29,94180

ex 16.02 BIII b) 1 Fleisch und Schlachtabfall , anders zubereitet oder haltbar
gemacht, Fleisch oder Schlachtabfall von ausgewachsenen
Rindern enthaltend :

aa) nicht gegart ; Gemische aus gegartem Fleisch und Schlacht
abfall oder nicht gegartem Fleisch und Schlachtabfall :
1 1 . Erzeugnisse, die 80 oder mehr Gewichtshundertteile

Rindfleisch enthalten, ausgenommen Schlachtabfall und
Fett 29,94180

22. andere 21,01179
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VERORDNUNG (EWG Nr. 3541/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und
Feingrieß von Weizen oder Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1579/86 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann.
Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3) müssen die Ersattungen festgesetzt
werden unter Berücksichtigung der Lage und der voraus
sichtlichen Entwicklung der Verfügbarkeit des Getreides
und seines Preises in der Gemeinschaft einerseits und der
Preise für Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem
Weltmarkt andererseits . Nach dem gleichen Artikel ist
außerdem auf den Getreidemärkten eine ausgeglichene
Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsströme zu gewährleisten . Ferner
sind der wirtschaftliche Aspekt der Ausfuhren und die
Notwendigkeit zu berücksichtigen , Störungen auf dem
Markt der Gemeinschaft zu vermeiden .

Die Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 hat in Artikel 3 die
besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der Berechnung
der Erstattungen für Getreide zu berücksichtigen sind.
Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen sind diese besonderen Kriterien in Artikel 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 definiert. Außerdem
muß die auf diese Erzeugnisse anwendbare Erstattung
unter Berücksichtigung der zur Herstellung der betref
fenden Erzeugnisse notwendigen Getreidemenge
berechnet werden . Diese Mengen sind in der Verordnung
Nr. 162/67/EWG der Kommission (4), geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 1607/71 (*), festgesetzt worden .

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim
mung notwendig machen.
Die Erstattung muß mindestens einmal monatlich festge
setzt werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge
ändert werden .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu erlauben, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (*),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein
schaft und auf dem Weltmarkt ist die Erstattung in Höhe
der im Anhang genannten Beträge festzusetzen .
Gemäß Artikel 275 der Akte über den Beitritt Spaniens
und Portugals können Erstattungen bei der Ausfuhr nach
Portugal gewährt werden . Aufgrund der Prüfung der Lage
und des Preisniveaus ist die Festsetzung von Erstattungen
bei der Ausfuhr nach Portugal nicht in Betracht zu
ziehen .

Der Verwaltungsausschuß für Getreide hat nicht inner
halb der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist
Stellung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1
Buchstaben a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr.
2727/75 genannten Erzeugnisse im ursprünglichen
Zustand sind im Anhang festgesetzt.
Es wurde keine Erstattung für die Ausfuhr nach Portugal
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 29 .
(3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(4) ABl . Nr. 128 vom 27. 6 . 1967, S. 2574/67.
O ABl . Nr. L 168 vom 27 . 7 . 1971 , S. 16 . 0 ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel , den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20 . November 1986 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Getreide, Mehle , Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

(ECU/Tonne)

Tarifnummer Warenbezeichnung
Betrag
der

Erstattungen

10.01 B I Weichweizen und Mengkorn
für Ausfuhren nach :

— der Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Ceuta und Melilla 122,00

— der Zone II b) 128,00

I — den anderen Drittländern 20,00

10.01 B II Hartweizen

für Ausfuhren nach :

— der Schweiz, Österreich und Liechtenstein 5,00 (3)
— den anderen Drittländern 10,00 (3)

10.02 Roggen
für Ausfuhren nach :

— der Schweiz, Österreich und Liechtenstein 5,00
— den anderen Drittländern 10,00

10.03 Gerste

für Ausfuhren nach :

— der Schweiz, Österreich , Liechtenstein, Ceuta und Melilla 117,00

— der Zone II b) 126,00
— den anderen Drittländern 20,00

10.04 Hafer

für Ausfuhren nach :

— der Schweiz, Österreich und Liechtenstein —

— der Zone I 95,00
— den anderen Drittländern —

10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur Aussaat
für Ausfuhren nach :

— der Schweiz, Österreich und Liechtenstein 10,00

— der Zone I , der Zone V und der Deutschen Demokratischen Republik 20,00
— den anderen Drittländern —

10.07 B Hirse aller Art, ausgenommen Sorghum —

10.07 C II Sorghum, anderes als Hybridsorghum zur Aussaat —

ex 11.01 A Mehl von Weichweizen :

— mit einem Aschegehalt von 0 bis 520 175,00

— mit einem Aschegehalt von 521 bis 600 175,00

— mit einem Aschegehalt von 601 bis 900 154,00

— mit einem Aschegehalt von 901 bis 1 100 142,00

— mit einem Aschegehalt von 1 101 bis 1 650 133,00

— mit einem Aschegehalt von 1 651 bis 1 900 118,00
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(ECU/Tonne)

Tarifnummer . Warenbezeichnung
Betrag
der

Erstattungen

ex 11.01 B Mehl von Roggen :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 700 175,00

— mit einem Aschegehalt von 701 bis 1 150 175,00

— mit einem Aschegehalt von 1 151 bis 1 600 175,00

— mit einem Aschegehalt von 1 601 bis 2 000
fr

175,00

1 1 .02 A I a) Grobgrieß und Feingrieß von Hartweizen :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 1 300 (') 306,00 (3)
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 1 300 (2) 290,00 (3)
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 1 300 259,00 (3)
— mit einem Aschegehalt von mehr als 1 300 244,00 (3)

11.02 Alb) Grobgrieß und Feingrieß von Weichweizen :
— mit einem Aschegehalt von 0 bis 520 175,00

(') Grieß, von dem weniger als 10 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,250 mm
hindurchgehen .

(2) Grieß, von dem weniger als 10 Gewichtshundertteile durch ein Sieb mit einer Maschenweite von 0,160 mm
hindurchgehen .

(3) Mit Ausnahme der Mengen, die unter die Entscheidung der Kommission vom 19 . März 1986 fallen.

NB. Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 (ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5 . 1977),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3817/85 (ABl . Nr. L 368 vom 31 . 12. 1985), bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3542/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Getreide anzuwendenden
Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,
gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29 . Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1579/86 (2),
gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von
Getreide und über die Kriterien für die Festsetzung des
Erstattungsbetrags (3),
nach Stellungnahme des Währungsausschusses,
in Erwägung nachstehender Gründe :
Aufgrund von Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 wird bei der Ausfuhr von Getreide aufgrund
eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu stellenden
Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage der Vorlage
des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz gilt und
nach Maßgabe des im Monat der Ausfuhr gültigen
Schwellenpreises zu berichtigen ist, auf ein Ausfuhrge
schäft angewandt, das während der Gültigkeitsdauer dieser
Ausfuhrlizenz durchgeführt werden soll . In diesem Fall
wird der Erstattungsbetrag berichtigt .
Gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr
und die Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungser
zeugnissen (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1588/86 (5), kann ein Berichtigungsbetrag für
bestimmte in Artikel 1 Buchstabe c) der Verordnung
(EWG) Nr. 2727/75 aufgeführte Erzeugnisse festgesetzt
werden .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1281 /75 der Kommission ^
hat die Einzelheiten für die Vorausfestsetzung der Erstat
tung bei der Ausfuhr von Getreide und bestimmten
Verarbeitungserzeugnissen aus Getreide festgelegt .
Gemäß dieser Verordnung müssen bei der Festsetzung
des Berichtigungsbetrags für Getreide die Lage und die
voraussichtliche Entwicklung der Verfügbarkeit des
Getreides und seines Preises in der Gemeinschaft
einerseits und der Verkaufsmöglichkeiten und -bedin
gungen für Getreide und Getreideerzeugnisse auf dem
Weltmarkt andererseits berücksichtigt werden . Nach der
gleichen Verordnung ist außerdem auf den Getreide

märkten eine ausgeglichene Lage und eine natürliche
Entwicklung hinsichtlich der Preise und der Handels
ströme sicherzustellen ; ferner ist dem wirtschaftlichen
Aspekt der Ausfuhren sowie der Notwendigkeit
Rechnung zu tragen , Marktstörungen in der Gemeinschaft
zu vermeiden .

Bei den in Artikel 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG)
Nr. 2727/75 genannten Erzeugnissen sind die in Artikel 2
Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1281 /75 festgelegten
besonderen Kriterien zu berücksichtigen .
Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können die Differenzierung
der Berichtigung gemäß ihrer Bestimmung erforderlich
machen .

Die Berichtigung muß gleichzeitig mit der Erstattung und
nach dem gleichen Verfahren festgesetzt werden ; sie
kann zwischenzeitlich abgeändert werden .
Um ein normales Funktionieren der Berichtigungsrege
lung zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Berichti
gungen zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb, einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates Q,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen dei
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird .

Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, daß
der Berichtigungsbetrag entsprechend dem Anhang diesei
Verordnung festgesetzt werden muß .
Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Der in Artikel 16 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr
2727/75 genannte Betrag, um den die im voraus festge
setzten Erstattungsbeträge für die Ausfuhr von Getreid«
zu berichtigen sind, ist im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.
(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . !?/:>, a . i .
(2) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 29 .
j3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(<) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .
j5) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 47 .
(4 ABl. Nr. L 131 vom 22. 5 . 1975, S. 15 . O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20 . November 1986 zur Festsetzung der bei der
Erstattung für Getreide anzuwendenden Berichtigung

(ECU / Tonne)

Nummer des
Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
laufender
Monat
11

1 . Term .

12

2. Term .

1

3 . Term.

2

4. Term.

3

5 . Term.

4

6. Term.

5

10.01 B I Weichweizen und Mengkorn
für Ausfuhren nach :
— China 0 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00
— den anderen Drittländern 0 0 0 0 0 0 0

10.01 B II Hartweizen 0 0 0 0 0 — —

10.02 Roggen 0 0 0 0 0 — —

10.03 Gerste 0 0 — 1,00 — 2,00 — 4,00 — 4,00 — 4,00

10.04 Hafer — — — — — — —

10.05 B Mais, anderer als Hybridmais zur
Aussaat 0 0 0

10.07 C II Sorghum, anderes als Hybridsorghum
zur Aussaat

11.01 A Mehl von Weichweizen 0 0 0 0 0 — —

11.01 B Mehl von Roggen 0 0 0 0 0 — —

1 1 .02 A I a) Grobgrieß und Feingrieß von Hart
weizen 0 0 0 0 0 0 0

1 1 .02 A I b) Grobgrieß und Feingrieß von Weich
weizen 0 0 0 0 0 — —

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 (ABl . Nr. L 134 vom 28 . 5 . 1977), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EWG) Nr. 3817/85 (ABl . Nr. L 368 vom 31 . 12 . 1985), bestimmt sind.
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 3543/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Malz

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 des Rates
vom 29. Oktober 1975 über die gemeinsame Marktorgani
sation für Getreide ('), zuletzt geändert durch die Verord
nung (EWG) Nr. 1 579/86 (2), insbesondere auf Artikel 16
Absatz 2 vierter Unterabsatz,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 16 der Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
die Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann .

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2746/75 des
Rates vom 29 . Oktober 1975, die allgemeine Richtlinien
betreffend die Gewährung von Ausfuhrerstattungen und
die Kriterien für die Festsetzung der jeweiligen Beträge
auf dem Getreidesektor festsetzt (3), sind die Erstattungen
unter Berücksichtigung der jeweiligen Lage und der vor
aussichtlichen Entwicklung einerseits des verfügbaren
Getreides und seines Preises in der Gemeinschaft,
andererseits der Preise für Getreide und Getreideerzeug
nisse auf dem Weltmarkt festzusetzen .

Nach dem gleichen Artikel ist außerdem auf den Getrei
demärkten eine ausgeglichene Lage und eine natürliche
Entwicklung hinsichtlich der Preise und der Handels
ströme zu gewährleisten . Ferner sind der wirtschaftliche
Aspekt der Ausfuhren und die Notwendigkeit zu berück
sichtigen, Störungen auf dem Markt der Gemeinschaft zu
vermeiden .

In der Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 des Rates vom 29 .
Oktober 1975 über die Regelung für die Einfuhr und die
Ausfuhr von Getreide- und Reisverarbeitungserzeug
nissen (4), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG)
Nr. 1588/86 (0, sind die besonderen Kriterien genannt,
die bei der Berechnung der Erstattung für diese Erzeug
nisse zu berücksichtigen sind .

Die Anwendung dieser Regeln und Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei Getreide- und Reisverarbeitungs
erzeugnissen führt zur Festsetzung der Erstattung in einer

Höhe, die den Unterschied zwischen den Preisen in der
Gemeinschaft und den Weltmarktpreisen ausgleichen
soll .

Die Lage auf dem Weltmarkt oder besondere Erforder
nisse bestimmter Märkte können eine Differenzierung bei
Erstattungen für bestimmte Erzeugnisse je nach ihrer
Bestimmung notwendig machen .
Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu ermöglichen, ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :
— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 v. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates (*),

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in
Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird.

Die Erstattung muß einmal monatlich festgesetzt werden ;
sie kann zwischenzeitlich geändert werden .

Gemäß Artikel 275 der Akte über den Beitritt Spaniens
und Portugals können Erstattungen bei der Ausfuhr nach
Portugal gewährt werden . Aufgrund der Prüfung der Lage
und des Preisniveaus ist die Festsetzung von Erstattungen
bei der Ausfuhr nach Portugal nicht in Betracht zu
ziehen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für in Artikel 1 Buchstabe d) der
Verordnung (EWG) Nr. 2727/75 genanntes und der
Verordnung (EWG) Nr. 2744/75 unterliegendes Malz sind
im Anhang festgesetzt .

Es wurde keine Erstattung für die Ausfuhr nach Portugal
festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.
(') ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 1 .
(2) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 29 .
(3) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 78 .
(<) ABl . Nr. L 281 vom 1 . 11 . 1975, S. 65 .
f5) ABl . Nr. L 139 vom 24. 5 . 1986, S. 47 . («) ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel , den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20 . November 1986 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Malz

(ECU/ Tonne)

Nummer des Gemeinsamen Zolltarifs Erstattungsbetrag

11.07 A I b) 162,26

11.07 A II b) 193,25
11.07 B 225,22



21 . 11 . 86 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 326/37

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3544/86 DER KOMMISSION
vom 20 . November 1986

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Reis und Bruchreis

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Akte über den Beitritt Spaniens und
Portugals,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 des Rates
vom 21 . Juni 1976 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Reis ('), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1449/86 (2), insbesondere auf Artikel 17 Absatz
2 vierter Unterabsatz erster Satz ,

nach Stellungnahme des Währungsausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Artikel 17 der Verordnung (EWG) Nr. 1418 /76 bestimmt,
daß der Unterschied zwischen den Notierungen oder den
Preisen auf dem Weltmarkt für die in Artikel 1 dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse und den Preisen für
diese Erzeugnisse in der Gemeinschaft durch eine Erstat
tung bei der Ausfuhr ausgeglichen werden kann .

Gemäß Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1431 /76 des
Rates vom 21 . Juni 1976 über die Grundregeln für die
Gewährung von Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis
und über die Kriterien für die Festsetzung der Erstat
tungsbeträge (3) müssen die Erstattungen festgesetzt
werden unter Berücksichtigung der Lage und der voraus
sichtlichen Entwicklung der Verfügbarkeit von Reis und
Bruchreis und deren Preisen in der Gemeinschaft einer
seits und der Preise für Reis und Bruchreis auf dem Welt
markt andererseits . Nach dem gleichen Text ist es eben
falls wichtig, auf den Reismärkten eine ausgeglichene
Lage und eine natürliche Entwicklung hinsichtlich der
Preise und der Handelsströme sicherzustellen . Ferner ist
es wichtig, dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt der künf
tigen Ausfuhren sowie dem Interesse an der Vermeidung
von Marktstörungen in der Gemeinschaft Rechnung zu
tragen .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1361 /76 der Kommission (4)
hat die Höchstmenge Bruchreis festgelegt, die der Reis
enthalten darf, für den die Erstattung bei der Ausfuhr fest
gesetzt wird, und hat den Prozentsatz der Verminderung
bestimmt, der auf die Erstattung angewandt wird, wenn
der im ausgeführten Reis enthaltene Anteil Bruchreis
diese Höchstmenge übersteigt .

Die Verordnung (EWG) Nr. 1431 /76 hat in Artikel 3 die
besonderen Kriterien festgesetzt, die bei der Berechnung

der Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis und Bruchreis
zu berücksichtigen sind.

Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim
mung notwendig machen .

Zur Berücksichtigung der auf einigen Märkten beste
henden Nachfrage nach verpacktem Langkornreis ist die
Festsetzung einer besonderen Erstattung für das betref
fende Erzeugnis vorzusehen .

Die Erstattung muß mindestens einmal im Monat festge
setzt werden ; sie kann innerhalb dieses Zeitraums abge
ändert werden .

Um ein normales Funktionieren der Erstattungsregelung
zu erlauben , ist bei der Berechnung der Erstattungen
zugrunde zu legen :

— für Währungen, die untereinander zu jedem Zeit
punkt innerhalb einer maximalen Abweichung in
Höhe von 2,25 V. H. gehalten werden, ein Umrech
nungssatz, der sich auf den Leitkurs dieser
Währungen stützt, multipliziert mit dem Berichti
gungskoeffizienten gemäß Artikel 3 Absatz 1 letzter
Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des
Rates Q,

— für die übrigen Währungen ein Umrechnungssatz, der
sich auf das arithmetische Mittel der Wechselkurse in

Höhe jeder dieser Währungen stützt und während
eines bestimmten Zeitraums für die Währungen der
Gemeinschaft entsprechend vorhergehendem Gedan
kenstrich und nach Maßgabe des vorgenannten Koef
fizienten festgestellt wird .

Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage des Reismarktes und insbesondere auf die Notie
rungen oder Preise von Reis und Bruchreis in der
Gemeinschaft und auf dem Weltmarkt führt zu einer
Festsetzung der Erstattung in Höhe der im Anhang zu
dieser Verordnung genannten Beträge .

Gemäß Artikel 275 der Akte über den Beitritt Spaniens
und Portugals können Erstattungen bei der Ausfuhr nach
Portugal gewährt werden . Aufgrund der Prüfung der Lage
und des Preisniveaus ist die Festsetzung von Erstattungen
bei der Ausfuhr nach Portugal nicht in Betracht zu
ziehen .

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Getreide —(') ABl . Nr. L 166 vom 25 . 6 . 1976, S. 1 .

O ABl . Nr. L 133 vom 21 . 5 . 1986, S. 1 .
(3) ABl . Nr. L 166 vom 25. 6 . 1976, S. 36 .
(«) ABl . Nr. L 154 vom 15. 6 . 1976, S. 11 . O ABl . Nr. L 164 vom 24. 6 . 1985, S. 1 .
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Ausfuhrerstattungen für die in Artikel 1 , ausge
nommen die in Absatz 1 unter Buchstabe c), der Verord
nung (EWG) Nr. 1418/76 genannten Erzeugnisse im

ursprünglichen Zustand werden wie im Anhang ange
geben festgesetzt. Es wurde keine Erstattung für die
Ausfuhr nach Portugal festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 21 . November 1986 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Brüssel, den 20 . November 1986

Für die Kommission

Frans ANDRIESSEN

Vizepräsident
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 20 . November 1986 zur Festsetzung der Ausfuhr
erstattungen für Reis und Bruchreis

(ECU / Tonne)

Nummer
des

Gemeinsamen
Zolltarifs

Warenbezeichnung
Betrag
der

Erstattungen

ex 10.06 Reis :

B. I. Rohreis (Paddy-Reis) oder geschälter Reis :
b) Geschälter Reis :

1 . rundkörniger
2 . langkörniger
für Ausfuhren nach :

— Österreich, Liechtenstein, der Schweiz
und den Gebieten der Gemeinden
Livigno und Campione d'Italia

— den anderen Drittländern
236,00

II . Halbgeschliffener oder vollständig geschliffener
Reis :

a) Halbgeschliffener Reis :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger

—

b) Vollständig geschliffener Reis :
1 . rundkörniger
2 . langkörniger
unverpackt oder verpackt, für Ausfuhren
nach :

— Österreich, Liechtenstein, der Schweiz,
den Gebieten der Gemeinden Livigno
und Campione d'Italia sowie für die in
Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr.
2730/79 der Kommission (') genannten
Bestimmungen

— der Zone I

295,00
358,00

— den anderen Drittländern —

in unmittelbaren Umschließungen mit
einem Gewicht des Inhalts von 5 kg oder
weniger für Ausfuhren nach :
— den Zonen I , II b), IV a), IV b) und VI,
den Kanarischen Inseln und Ceuta und
Melilla 355,00

— den Zonen V a) und VII c) und Kanada 355,00

III . Bruchreis —

(>) ABl . Nr. L 317 vom 12. 12 . 1979 , S. 1 .

NB : Die Zonen sind diejenigen, die in der Verordnung (EWG) Nr. 1124/77 (ABl . Nr. L 134
vom 28 . 5 . 1977) bestimmt sind, zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3817/85
(ABl . Nr. L 368 vom 30 . 12 . 1985).
Die Ausfuhrerstattungen sind unter Verwendung der mit der Verordnung (EWG) Nr. 3294/86
(ABl . Nr. L 304 vom 30 . 11 . 1986) festgesetzten spezifischen landwirtschaftlichen Umrech
nungskurse in nationale Währung umzurechnen .
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

DREIZEHNTE RICHTLINIE DES RATES

vom 17. November 1986

zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Umsatzsteuern — Verfahren der Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im

Gebiet der Gemeinschaft ansässige Steuerpflichtige

(86/560/EWG)

linie 79/ 1072/EWG ausrichtet und dabei den unter
schiedlichen Verhältnissen in den Drittländern Rechnung
trägt.

Bestimmte Formen der Steuerhinterziehung und Steuer
umgehung müssen vermieden werden —

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 99
und 100,

gestützt auf die Sechste Richtlinie 77/388/EWG des Rates
vom 17. Mai 1977 zur Harmonisierung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über die Umsatzsteuern —
Gemeinsames Mehrwertsteuersystem : einheitliche steuer
pflichtige Bemessungsgrundlage ('), insbesondere auf
Artikel 17 Absatz 4,

auf Vorschlag der Kommission (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (4),

in Erwägung nachstehender Gründe :
Die Richtlinie 79/ 1072/EWG über das Verfahren zur
Erstattung der Mehrwertsteuer an nicht im Inland ansäs
sige Steuerpflichtige bestimmt in Artikel 8 : „Es steht den
Mitgliedstaaten frei , bei nicht im Gebiet der Gemein
schaft ansässigen Steuerpflichtigen die Erstattung auszu
schließen oder von besonderen Bedingungen abhängig zu
machen ."

Eine harmonische Entwicklung der Handelsbeziehungen
zwischen der Gemeinschaft und den Drittländern sollte
dadurch gewährleistet werden , daß man sich an der Richt

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Im Sinne dieser Richtlinie gilt

1 . als nicht im Gebiet der Gemeinschaft ansässiger
Steuerpflichtiger derjenige Steuerpflichtige nach
Artikel 4 Absatz 1 der Richtlinie 77/388/EWG, der in
dem Zeitraum nach Artikel 3 Absatz 1 der vorlie
genden Richtlinie in diesem Gebiet weder den Sitz
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine feste
Niederlassung, von i/o aus die Umsätze bewirkt
worden sind, noch — in Ermangelung eines solchen
Sitzes oder einer festen Niederlassung — seinen
Wohnsitz oder üblichen Aufenthaltsort gehabt hat und
der in dem gleichen Zeitraum in dem in Artikel 2
genannten Mitgliedstaat keine Gegenstände geliefert
oder Dienstleistungen erbracht hat, mit Ausnahme
von :

a) Beförderungsumsätzen und den damit verbundenen
Nebentätigkeiten , die gemäß Artikel 14 Absatz 1
Buchstabe i), Artikel 15 oder Artikel 16 Absatz 1
Teile B, C und D der Richtlinie -77/388/EWG
steuerfrei sind ;

b) Dienstleistungen, bei denen die Steuer gemäß
Artikel 21 Nummer 1 Buchstabe b) der Richtlinie
77/388/EWG lediglich vom Empfänger geschuldet
wird ;

(') ABl . Nr. L 145 vom 13 . 6 . 1977, S. 1 .
(2) ABl . Nr. C 223 vom 27. 8 . 1982, S. 5, und
ABl . Nr. C 196 vom 23 . 7 . 1983 , S. 6 .

(3) ABl . Nr. C 161 vom 20 . 6 . 1983, S. 111 .
(4) ABl . Nr. C 176 vom 4. 7 . 1983 , S. 22.
n ABl . Nr. L 331 vom 27. 12. 1979, S. 11 .
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77/388/EWG, wie dieser im Mitgliedstaat der Erstattung
angewendet wird, bestimmt.

(2) Die Mitgliedstaaten können jedoch den Ausschluß
bestimmter Ausgaben vorsehen oder die Erstattung von
zusätzlichen Bedingungen abhängig machen .
(3) Die vorliegende Richtlinie gilt nicht für Liefe
rungen von Gegenständen, die steuerfrei sind oder nach
Artikel 15 Nummer 2 der Richtlinie 77/388/EWG von
der Steuer befreit werden können .

Artikel 5

( 1 ) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser
Richtlinie spätestens am 1 . Januar 1988 nachzukommen .
Diese Richtlinie betrifft nur Erstattungsanträge für die
Mehrwertsteuer auf den Erwerb von Gegenständen oder
die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, die ab
diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellt werden, oder auf
Einfuhren, die ab diesem Zeitpunkt getätigt werden .
(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die
wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die
sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet
erlassen ; sie unterrichten die Kommission darüber,
welchen Gebrauch sie von der Möglichkeit des Artikels 2
Absatz 2 machen. Die Kommission setzt die anderen
Mitgliedstaaten davon in Kenntnis .

Artikel 6

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen
Parlament nach Konsultation der Mitgliedstaaten binnen
drei Jahren nach dem in Artikel 5 genannten Zeitpunkt
einen Bericht über die Anwendung dieser Richtlinie,
insbesondere des Artikels 2 Absatz 2, vor.

Artikel 7

Artikel 17 Absatz 4 letzter Satz der Richtlinie
77/388/EWG und Artikel 8 der Richtlinie 79/ 1072/EWG
treten in jedem Mitgliedstaat mit dem jeweiligen Zeit
punkt der Anwendung dieser Richtlinie, in jedem Fall
aber zu dem in Artikel 5 der vorliegenden Richtlinie
genannten Zeitpunkt außer Kraft.

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet .

Geschehen zu Brüssel am 17. November 1986 .

2 . als Gebiet der Gemeinschaft die Gebiete der Mitglied
staaten , in denen die Richtlinie 77/388/EWG Anwen
dung findet.

Artikel 2

( 1 ) Unbeschadet der Artikel 3 und 4 erstattet jeder
Mitgliedstaat einem Steuerpflichtigen, der nicht im
Gebiet der Gemeinschaft ansässig ist, unter den nachste
hend festgelegten Bedingungen die Mehrwertsteuer, mit
der die ihm von anderen Steuerpflichtigen im Inland
erbrachten Dienstleistungen oder gelieferten beweglichen
Gegenständen belastet wurden oder mit der die Einfuhr
von Gegenständen ins Inland belastet wurde, soweit diese
Gegenstände und Dienstleistungen für Zwecke der in
Artikel 17 Absatz 3 Buchstaben a) und b) der Richtlinie
77/388/EWG bezeichneten Umsätze oder der in Artikel 1
Nummer 1 Buchstabe b) der vorliegenden Richtlinie
bezeichneten Dienstleistungen verwendet werden .

(2) Die Mitgliedstaaten können die Erstattung nach
Absatz 1 von der Gewährung vergleichbarer Vorteile im
Bereich der Umsatzsteuern durch die Drittländer
abhängig machen .

(3) Die Mitgliedstaaten können die Benennung eines
steuerlichen Vertreters verlangen .

Artikel 3

( 1 ) Die Erstattung nach Artikel 2 Absatz 1 erfolgt auf
Antrag des Steuerpflichtigen . Die Mitgliedstaaten
bestimmen die Modalitäten für die Antragstellung
einschließlich der Antragsfristen, des Zeitraums, auf den
der Antrag sich beziehen muß, der für die Einreichung
zuständigen Behörden und der Mindestbeträge, für die die
Erstattung beantragt werden kann . Sie legen auch die
Einzelheiten für die Erstattung, einschließlich der Fristen,
fest. Sie legen dem Antragsteller die Pflichten auf, die
erforderlich sind, um die Begründetheit des Antrags beur
teilen zu können und um Steuerhinterziehungen zu
vermeiden, und verlangen insbesondere den Nachweis,
daß er eine wirtschaftliche Tätigkeit entsprechend Artikel
4 Absatz 1 der Richtlinie 77/388/EWG ausübt. Der
Antragsteller hat durch eine schriftliche Erklärung zu
bestätigen, daß er in dem festgelegten Zeitraum keinen
Umsatz bewirkt hat, der nicht den in Artikel 1 Nummer
1 der vorliegenden Richtlinie genannten Bedingungen
entspricht .

(2) Die Erstattung darf nicht zu günstigeren Bedin
gungen erfolgen als für in der Gemeinschaft ansässige
Steuerpflichtige .

Artikel 4

( 1 ) Für die Anwendung dieser Richtlinie wird der
Anspruch auf Erstattung nach Artikel 17 der Richtlinie

Im Namen des Rates

Der Präsident

N. LAWSON
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